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Sehr geehrte Anlegerin, 
sehr geehrter Anleger,

D&R Strategie

in der Zeit vom 1. November 2020 bis 30. April 2021.

Hamburg, im Juni 2021

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz       Nicholas Brinckmann       Ludger Wibbeke

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über  
die Entwicklung des OGAW-Fonds
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Zusammensetzung des Netto-Teilfonds- 
vermögens zum 30. April 2021

Netto-Teilfondsvermögen: 36.026.519,76  (34.176.779,34) 
Umlaufende Anteile: IX-Klasse 662.565 (628.596)
 N-Klasse 136.129 (140.086) 
 P-Klasse 1.724.601 (1.819.481)

Die Erläuterungen sind integraler  
Bestandteil dieses Halbjahresberichts

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Kurswert 
in Fonds- 
währung

% des  
NTFV *)

% des NTFV *) 
per 31.10.2020

I. Vermögensgegenstände 36.183 100,43

1. Sonstige Wertpapiere 35.403 98,27 (97,58)

2. Bankguthaben 780 2,16 (2,64)

3. Sonstige Vermögensgegenstände 0 0,00 (0,00)

II. Verbindlichkeiten -156 -0,43 (-0,22)

III. Netto-Teilfondsvermögen 36.027 100,00
 
*) NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. 
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Die Erläuterungen sind integraler  
Bestandteil dieses Halbjahresberichts

Geografische Länderaufteilung **)

Kurswert 
in EUR

% des  
NTFV *)

Luxemburg 26.534.725,70 73,67

Deutschland 8.868.298,89 24,60

Wertpapiervermögen 35.403.024,59 98,27

Bankguthaben 779.372,90 2,16

Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -155.877,73 -0,43

36.026.519,76 100,00

*) NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. 
**) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
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Vermögensaufstellung per 30. April 2021

Gattungsbezeichnung ISIN

Stücke 
bzw. 

Anteile 
bzw. 

Whg. in 
1.000

Bestand 
30.04.2021

Käufe/ 
Zugänge

Ver- 
käufe/ 

Abgänge Kurs Kurswert  
in EUR

% des 
NTFV  

*)

im Berichtszeitraum

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS B (Inst.)  DE000A1C5D13 ANT 195 0 10 EUR 22.839,980000 4.453.796,10 12,36

BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Classe D2 EUR o.N.  LU0523293024 ANT 31.150 31.150 0 EUR 70,540000 2.197.321,00 6,10

Carmignac Portf.-Patrimoine Inhaber-Anteile F EUR Acc o.N.  LU0992627611 ANT 32.610 0 1.840 EUR 136,520000 4.451.917,20 12,36

DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile I EUR o.N.  LU0553169458 ANT 24.361 0 239 EUR 185,390000 4.516.285,79 12,54

Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile SIA-A o.N.  LU0841179350 ANT 3.815 0 3.925 EUR 573,690000 2.188.627,35 6,08

Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.  LU0952573300 ANT 25.608 700 1.292 EUR 171,270000 4.385.882,16 12,17

MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares I1 EUR o.N.  LU1442550114 ANT 32.914 1.800 886 EUR 132,510000 4.361.434,14 12,11

Phaidros Fds - Balanced Inhaber-Anteile F o.N.  LU0996527213 ANT 23.639 0 1.461 EUR 187,540000 4.433.258,06 12,31

Siemens Balanced Inhaber-Anteile  DE000A0KEXM6 ANT 207.351 0 11.049 EUR 21,290000 4.414.502,79 12,24

Summe der Investmentanteile EUR 35.403.024,59 98,27

Summe Wertpapiervermögen EUR 35.403.024,59 98,27

Bankguthaben

EUR - Guthaben bei:

Verwahrstelle: DZ Privatbank S.A. EUR 779.372,18 779.372,18 2,16

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:

Verwahrstelle: DZ Privatbank S.A. USD 0,87 0,72 0,00

Summe der Bankguthaben EUR 779.372,90 2,16

Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -155.877,73 EUR -155.877,73 -0,43

Netto-Teilfondsvermögen EUR 36.026.519,76 100 2)

D&R Strategie - Select IX 

Anteilwert EUR 13,25

Umlaufende Anteile STK 662.565

D&R Strategie - Select N 

Anteilwert EUR 112,30

Umlaufende Anteile STK 136.129

D&R Strategie - Select P 

Anteilwert EUR 6,94

Umlaufende Anteile STK 1.724.601

Fußnoten:

*) NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. 

1) noch nicht abgeführte Portfoliomanagementvergütung, CSSF-Kosten, Register/Transferstellengebühr, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Taxe d'Abonnement, Verwahrstel-
lenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind integraler  
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Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Netto-Teilfondsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)  per 30.04.2021

US-Dollar USD 1,211100 = 1 Euro (EUR)

Die Erläuterungen sind integraler  
Bestandteil dieses Halbjahresberichts

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensauf-
stellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen 
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISIN
Stücke bzw. 
Anteile bzw. 

Whg. in 1.000
Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen 

in 1.000

Keine
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D&R Strategie (der „Fonds“)

mit seinem Teilfonds D&R Strategie - Select 
Erläuterungen zum Halbjahresbericht 
zum 30. April 2020

1. Allgemeines
 

Der Fonds D&R Strategie ist ein Fonds 

nach Teil I des Luxemburger Gesetzes 

vom 17. Dezember 2010 über Organis-

men für gemeinsame Anlagen (das „Ge-

setz von 2010“) und wurde als rechtlich 

unselbständiges Sondermögen „fonds 

commun de placement“ auf unbestimmte 

Zeit errichtet. Der Fonds erfüllt die Anfor-

derungen der Richtlinie des Rates der 

Europäischen Gemeinschaften Nr. 

2009/65/EG vom 13. Juli 2009 in seiner 

jeweils aktuellen Fassung („OGAW-Richt-

linie“). Der Fonds wurde als Umbrella-

Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds 

errichtet. 

Da der Umbrella-Fonds D&R Strategie 

zum 30. April 2021 aus nur einem Teil-

fonds, dem D&R Strategie - Select be-

steht, entsprechen die Zusammenset-

zung des Netto-Teilfondsvermögens, die 

Veränderung des Netto-Teilfondsvermö-

gens sowie die Ertrags- und Aufwands-

rechnung des Teilfonds gleichzeitig den 

konsolidierten Aufstellungen des Umbrel-

la-Fonds D&R Strategie.

Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist 

die HANSAINVEST Hanseatische Invest-

ment-GmbH, eine Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung nach deutschem 

Recht mit Sitz in D-22297 Hamburg, Kap-

stadtring 8 (die „Verwaltungsgesell-

schaft“). Sie wurde am 2. April 1969 auf 

unbestimmte Zeit gegründet und ist im 

Handelsregister des Amtsgerichts Ham-

burg unter der Registernummer HRB 

12891 eingetragen. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine Ka-

pitalverwaltungsgesellschaft im Sinne 

des deutschen Kapitalanlagegesetzbu-

ches (KAGB). Sie hat der für sie zuständi-

gen Finanzaufsichtsbehörde „Bundesan-

stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht“ 

(BaFin) mit Datum vom 12. Dezember 

2017 die Absicht angezeigt, im Großher-

zogtum Luxemburg die kollektive Vermö-

gensverwaltung von OGAW auszuüben. 

Mit Datum vom 26. Januar 2018 hat die 

BaFin der Verwaltungsgesellschaft mit-

geteilt, dass sie der CSSF die Absichts-

anzeige der Verwaltungsgesellschaft 

weitergeleitet hat.

2. Wesentliche Buchführungs-  
und Bewertungsgrundsätze

Dieser Bericht wird in der Verantwortung 

der Geschäftsführung der Verwaltungs-

gesellschaft in Übereinstimmung mit den 

in Luxemburg geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen und Verordnungen zur Er-

stellung und Darstellung von Berichten 

erstellt. Die Buchführung des Fonds er-

folgt auf Basis der Going-Concern-Prä-

misse. Daneben gelten die gemäß Artikel 

6 des Verwaltungsreglements nachfol-

genden wesentlichen Bewertungsregeln 

für den Fonds mit seinen jeweiligen Teil-

fonds:

1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds 

lautet auf Euro (EUR) („Referenzwäh-

rung“).

2. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) 

lautet auf die im jeweiligen Anhang 

zum Verkaufsprospekt angegebene 

Währung („Teilfondswährung“), sofern 

nicht für etwaige weitere Anteilklassen 

im jeweiligen Anhang zum Verkaufs-

prospekt eine von der Teilfondswäh-

rung abweichende Währung angege-

ben ist („Anteilklassenwährung“). 

3. Der Anteilwert wird von der Verwal-

tungsgesellschaft oder einem von ihr 

Beauftragten unter Aufsicht der Ver-

wahrstelle an jedem Bankarbeitstag, 

der zugleich Börsentag in Luxemburg, 

Frankfurt am Main und Hamburg ist, 

mit Ausnahme des 24. und 31. Dezem-

ber eines jeden Jahres („Bewertungs-

tag“) berechnet und bis auf zwei Dezi-

malstellen gerundet. Die Verwaltungs- 

gesellschaft kann für einzelne Teil-

fonds eine abweichende Regelung 

treffen, wobei zu berücksichtigen ist, 

dass der Anteilwert mindestens zwei-

mal im Monat zu berechnen ist. 

 Die Verwaltungsgesellschaft kann je-

doch beschließen, den Anteilwert am 

24. und 31. Dezember eines Jahres zu 

ermitteln, ohne dass es sich bei diesen 

Wertermittlungen um Berechnungen 

des Anteilwertes an einem Bewer-

tungstag im Sinne des vorstehenden 

Satz 1 dieser Ziffer 3 handelt. Folglich 

können die Anleger keine Ausgabe, 

Rücknahme und/oder Umtausch von 

Anteilen auf Grundlage eines am 24. 

Dezember und/oder 31. Dezember ei-

nes Jahres ermittelten Anteilwertes 

verlangen.

4. Zur Berechnung des Anteilwertes des 

Fonds mit seinen jeweiligen Teilfonds 

wird der Wert der zu dem jeweiligen 

Teilfonds gehörenden Vermögenswer-

te abzüglich der Verbindlichkeiten des 
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jeweiligen Teilfonds („Netto- Teilfonds-

vermögen“) an jedem Bewertungstag 

ermittelt und durch die Anzahl der am 

Bewertungstag im Umlauf befindli-

chen Anteile des jeweiligen Teilfonds 

geteilt.

5. Soweit in Jahres- und Halbjahresbe-

richten sowie sonstigen Finanzstatisti-

ken aufgrund gesetzlicher Vorschrif-

ten oder gemäß den Regelungen 

dieses Verwaltungsreglements Aus-

kunft über die Situation des Fondsver-

mögens des Fonds insgesamt gege-

ben werden muss, werden die 

Vermögenswerte des jeweiligen Teil-

fonds in die Referenzwährung umge-

rechnet. Das jeweilige Netto-Teil-

fondsvermögen wird nach folgenden 

Grundsätzen berechnet:

a. Wertpapiere, Geldmarktinstrumen-

te, abgeleitete Finanzinstrumente 

(Derivate) sowie sonstige Anlagen, 

die an einer Wertpapierbörse amt-

lich notiert sind, werden zum letz-

ten verfügbaren Kurs, der eine ver-

lässliche Bewertung gewährleistet, 

des dem Bewertungstag vorherge-

henden Börsentages bewertet.

  Die Verwaltungsgesellschaft kann 

für einzelne Teilfonds festlegen, 

dass Wertpapiere, Geldmarktinst-

rumente, abgeleitete Finanzinstru-

mente (Derivate) sowie sonstige 

Anlagen, die an einer Wertpapier-

börse amtlich notiert sind, zum 

letzten verfügbaren Schlusskurs, 

der eine verlässliche Bewertung 

gewährleistet, bewertet werden. 

Dies findet im Anhang der betroffe-

nen Teilfonds Erwähnung.

  Soweit Wertpapiere, Geldmarktins-

trumente, abgeleitete Finanzinstru-

mente (Derivate) sowie sonstige 

Anlagen an mehreren Wertpapier-

börsen amtlich notiert sind, ist die 

Börse mit der höchsten Liquidität 

maßgeblich.

b. Wertpapiere, Geldmarktinstrumen-

te, abgeleitete Finanzinstrumente 

(Derivate) sowie sonstige Anlagen, 

die nicht an einer Wertpapierbörse 

amtlich notiert sind (oder deren 

Börsenkurs z.B. aufgrund man-

gelnder Liquidität als nicht reprä-

sentativ angesehen werden), die 

aber an einem geregelten Markt 

gehandelt werden, werden zu ei-

nem Kurs bewertet, der nicht gerin-

ger als der Geldkurs und nicht hö-

her als der Briefkurs des dem 

Bewertungstag vorhergehenden 

Handelstages sein darf und den die 

Verwaltungsgesellschaft nach Treu 

und Glauben für den bestmögli-

chen Kurs hält, zu dem die Wert-

papiere, Geldmarktinstrumente, 

abgeleitete Finanzinstrumente (De-

rivate) sowie sonstige Anlagen ver-

kauft werden können.

  Die Verwaltungsgesellschaft kann 

für einzelne Teilfonds festlegen, 

dass Wertpapiere, Geldmarktinst-

rumente, abgeleitete Finanzinstru-

mente (Derivate) sowie sonstige 

Anlagen, die nicht an einer Wert-

papierbörse amtlich notiert sind 

(oder deren Börsenkurse z.B. auf-

grund mangelnder Liquidität als 

nicht repräsentativ angesehen wer-

den), die aber an einem geregelten 

Markt gehandelt werden, zu dem 

letzten dort verfügbaren Kurs, den 

die Verwaltungsgesellschaft nach 

Treu und Glauben für den bestmög-

lichen Kurs hält, zu dem die Wert-

papiere, Geldmarktinstrumente, 

abgeleitete Finanzinstrumente (De-

rivate) sowie sonstige Anlagen ver-

kauft werden können, bewertet 

werden. Dies findet im Anhang der 

betroffenen Teilfonds Erwähnung.

c. OTC-Derivate werden auf einer von 

der Verwaltungsgesellschaft fest-

zulegenden und überprüfbaren 

Grundlage auf Tagesbasis bewer-

tet.

d. Anteile an OGAW bzw. OGA wer-

den grundsätzlich zum letzten vor 

dem Bewertungstag festgestellten 

Rücknahmepreis angesetzt oder 

zum letzten verfügbaren Kurs, der 

eine verlässliche Bewertung ge-

währleistet, bewertet. Falls für In-

vestmentanteile die Rücknahme 

ausgesetzt ist oder keine Rücknah-

mepreise festgelegt werden, wer-

den diese Anteile ebenso wie alle 

anderen Vermögenswerte zum je-

weiligen Verkehrswert bewertet, 

wie ihn die Verwaltungsgesellschaft 

nach Treu und Glauben, allgemein 

anerkannten und nachprüfbaren 

Bewertungsregeln festlegt.

e. Falls die jeweiligen Kurse nicht 

marktgerecht sind, falls die unter b) 

genannten Finanzinstrumente nicht 

an einem geregelten Markt gehan-

delt werden und falls für andere als 

die unter Buchstaben a) bis d) ge-

nannten Finanzinstrumente keine 

Kurse festgelegt wurden, werden 

diese Finanzinstrumente ebenso 

wie die sonstigen gesetzlich zuläs-

sigen Vermögenswerte zum jeweili-

gen Verkehrswert bewertet, wie ihn 

die Verwaltungsgesellschaft nach 

Treu und Glauben, allgemein aner-

kannten und nachprüfbaren Be-

wertungsregeln (z.B. geeignete Be-

wertungsmodelle unter Berück- 

sichtigung der aktuellen Marktge-

gebenheiten) festlegt.

f. Die flüssigen Mittel werden zu de-

ren Nennwert zuzüglich Zinsen be-

wertet.

g. Forderungen, z.B. abgegrenzte 

Zinsansprüche und Verbindlichkei-

ten, werden grundsätzlich zum 

Nennwert angesetzt.

h. Der Marktwert von Wertpapieren, 

Geldmarktinstrumenten, abgeleite-

ten Finanzinstrumenten (Derivate) 

und sonstigen Anlagen, die auf eine 

andere Währung als die jeweilige 

Teilfondswährung lauten, wird zu 

dem unter Zugrundelegung des 

WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr 

(16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittel-

ten Devisenkurs des dem Bewer-

tungstag vorhergehenden Börsen-

tages in die entsprechende Teil- 

fondswährung umgerechnet. Ge-
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winne und Verluste aus Devisen-

transaktionen, werden jeweils hin-

zugerechnet oder abgesetzt.

  Die Verwaltungsgesellschaft kann 

für einzelne Teilfonds festlegen, 

dass Wertpapiere, Geldmarktinst-

rumente, abgeleitete Finanzinstru-

mente (Derivate) sowie sonstige 

Anlagen, die auf eine andere Wäh-

rung als die jeweilige Teilfondswäh-

rung lauten, zu dem unter Zugrun-

delegung des am Bewertungstag 

ermittelten Devisenkurs in die ent-

sprechende Teilfondswährung um-

gerechnet werden. Gewinne und 

Verluste aus Devisentransaktionen 

werden jeweils hinzugerechnet 

oder abgesetzt. Dies findet im An-

hang der betroffenen Teilfonds Er-

wähnung.

 Das jeweilige Netto-Teilfondsvermö-

gen wird um die Ausschüttungen re-

duziert, die gegebenenfalls an die An-

leger des betreffenden Teilfonds 

gezahlt wurden.

6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach 

den vorstehend aufgeführten Kriterien 

für jeden Teilfonds separat. Soweit je-

doch innerhalb eines Teilfonds Anteil-

klassen gebildet wurden, erfolgt die 

daraus resultierende Anteilwertbe-

rechnung innerhalb des betreffenden 

Teilfonds nach den vorstehend aufge-

führten Kriterien für jede Anteilklasse 

getrennt.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Ta-

bellen können aus rechnerischen Grün-

den Rundungsdifferenzen in Höhe von 

+/- einer Einheit (Währung, Prozent, etc.) 

enthalten. 

3. Besteuerung

Besteuerung des Investmentfonds

Das Fondsvermögen unterliegt im Groß-

herzogtum Luxemburg einer Steuer, der 

sog. „taxe d'abonnement“ in Höhe von 

derzeit 0,05% p.a. bzw. 0,01% p.a. für die 

Teilfonds oder Anteilklassen, deren Antei-

le ausschließlich an institutionelle Anleger 

ausgegeben werden. Die „taxe d´abonne-

ment“ ist vierteljährlich auf das jeweils 

am Quartalsende ausgewiesene Netto-

Fondsvermögen zahlbar. Die Höhe der 

taxe d’abonnement ist für den jeweiligen 

Teilfonds oder die Anteilklassen im jewei-

ligen Anhang zum Verkaufsprospekt er-

wähnt. 

Soweit das Fondsvermögen in anderen 

Luxemburger Investmentfonds angelegt 

ist, die ihrerseits bereits der taxe d'abon-

nement unterliegen, entfällt diese Steuer 

für den Teil des Fondsvermögens, wel-

cher in solche Luxemburger Investment-

fonds angelegt ist.

Die Einkünfte des jeweiligen Teilfonds aus 

der Anlage des Fondsvermögens werden 

im Großherzogtum Luxemburg nicht be-

steuert. Allerdings können diese Einkünf-

te in Ländern, in denen das Fondsvermö-

gen angelegt ist, der Quellenbesteuerung 

unterworfen werden. In solchen Fällen 

sind weder die Verwahrstelle noch die 

Verwaltungsgesellschaft zur Einholung 

von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

Besteuerung der Erträge aus Anteilen 

an dem Investmentfonds beim Anleger

Anleger, die nicht im Großherzogtum Lu-

xemburg ansässig sind, bzw. dort keine 

Betriebsstätte unterhalten, müssen auf 

ihre Anteile oder Erträge aus Anteilen im 

Großherzogtum Luxemburg darüber hin-

aus weder Einkommen-, Erbschaft-, noch 

Vermögensteuer entrichten. Für sie gel-

ten die jeweiligen nationalen Steuervor-

schriften.

Natürliche Personen, mit Wohnsitz im 

Großherzogtum Luxemburg, die nicht in 

einem anderen Staat steuerlich ansässig 

sind, müssen seit dem 1. Januar 2017 

unter Bezugnahme auf das Luxemburger 

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie auf 

die dort genannten Zinserträge eine ab-

geltende Quellensteuer in Höhe von 20% 

zahlen. Diese Quellensteuer kann unter 

bestimmten Bedingungen auch Zinser-

träge eines Investmentfonds betreffen.

Interessenten und Anlegern wird empfoh-

len, sich über Gesetze und Verordnun-

gen, die auf die Besteuerung des Fonds-

vermögens, den Kauf, den Besitz und die 

Rücknahme von Anteilen Anwendung 

finden, zu informieren und sich gegebe-

nenfalls beraten zu lassen. 

4. Verwendung der Erträge

Nähere Informationen zur Ertragsverwen-

dung sind für den jeweiligen Teilfonds in 

dem betreffenden Anhang zum Verkaufs-

prospekt enthalten.

5. Informationen zu den Gebühren 
und Aufwendungen

Angaben zu Verwaltungs- und Verwahr-

stellengebühren können dem aktuellen 

Verkaufsprospekt entnommen werden.

6. Transaktionskosten
Die Transaktionskosten berücksichtigen 

sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr 

auf Rechnung des Fonds separat ausge-

wiesen bzw. abgerechnet wurden und in 

direktem Zusammenhang mit einem Kauf 

oder Verkauf von Wertpapieren, Geld-

marktinstrumenten, Derivaten oder ande-

ren Vermögensgegenständen stehen. Zu 

diesen Kosten zählen im Wesentlichen 

Kommissionen, Abwicklungsgebühren 

und Steuern.

7. Ertragsausgleich
Im ordentlichen Nettoergebnis sind ein 

Ertragsausgleich und ein Aufwandsaus-

gleich verrechnet. Diese beinhalten wäh-

rend der Berichtsperiode angefallene 

Nettoerträge, die der Anteilerwerber im 

Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteil-

verkäufer im Rücknahmepreis vergütet 

erhält.
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8. Ereignisse im Berichtszeitraum

Die Ausbreitung der Atemwegserkran-

kung COVID-19 hat weltweit zu massiven 

Einschnitten in das öffentliche Leben mit 

erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft 

und deren Unternehmen geführt. In die-

sem Zusammenhang kam es zu hohen 

Kursschwankungen an den Kapitalmärk-

ten. Die weiteren  Auswirkungen von CO-

VID-19 auf die Realwirtschaft bzw. die Fi-

nanzmärkte sind auch weiterhin mit 

Unsicherheiten behaftet. Weitere wesent-

liche Änderungen sowie sonstige we-

sentliche Ereignisse haben sich im Be-

richtszeitraum nicht ergeben. 

Weitere wesentliche Änderungen sowie 

sonstige wesentliche Ereignisse haben 

sich im Berichtszeitraum nicht ergeben. 

9. Ereignisse nach dem  
Abschlussstichtag

Nach dem Abschlussstichtag ergaben 

sich keine wesentlichen Änderungen so-

wie sonstige wesentliche Ereignisse. 

10. Transparenz von Wertpapier- 
finanzierungsgeschäften und 
deren Weiterverwendung

Die HANSAINVEST Hanseatische Invest-

ment-GmbH, als Verwaltungsgesell-

schaft für Organismen für gemeinsame 

Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie 

als Manager alternativer Investmentfonds 

(AIFM), fällt per Definition in den Anwen-

dungsbereich der Verordnung (EU) 

2015/2365 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 25. November 2015 

über die Transparenz von Wertpapierfi-

nanzierungsgeschäften und der Weiter-

verwendung sowie zur Änderung der Ver-

ordnung (EU) Nr. 648/2012 (SFTR). 

Im Berichtszeitraum des Fonds kamen 

keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 

und Gesamtrendite-Swaps im Sinne die-

ser Verordnung zum Einsatz. Somit sind 

im vorliegenden Bericht keine Angaben 

im Sinne von Artikel 13 der genannten 

Verordnung an die Anleger aufzuführen. 

Details zur Anlagestrategie und den ein-

gesetzten Finanzinstrumenten des Fonds 

können jeweils aus dem aktuellen Ver-

kaufsprospekt entnommen werden.
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Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST Hanseatische 

Investment-Gesellschaft mbH

Kapstadtring 8, 

D-22297 Hamburg

Geschäftsführung 

Dr. Jörg W. Stotz

(Sprecher, zugleich Aufsichtsrats- 

vorsitzender der HANSAINVEST LUX 

S.A., Mitglied der Geschäftsführung  

der SIGNAL IDUNA Asset Management 

GmbH und der HANSAINVEST Real 

Assets GmbH sowie Mitglied des 

Aufsichtsrates der Aramea Asset 

Management AG)

Nicholas Brinckmann  

(zugleich Sprecher der Geschäftsführung 

HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke

(zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-

vorsitzender der HANSAINVEST  

LUX S.A. sowie Vorsitzender des  

Aufsichtsrates der WohnSelect  

Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

Aufsichtsrat  

Martin Berger (Vorsitzender)

Dr. Karl-Josef Bierth  

(stellvertretender Vorsitzender)

Markus Barth

Dr. Thomas A. Lange

Prof Dr. Harald Stützer    

Prof. Dr. Stephan Schüller

Verwahrstelle 

DZ Privatbank S.A.

Niederlassung Luxemburg

4, rue Thomas Edison

L-1445 Strassen

Register- und Transferstelle 

DZ Privatbank S.A.

Niederlassung Luxemburg

4, rue Thomas Edison

L-1445 Strassen

Zahlstelle 

DZ Privatbank S.A.

Niederlassung Luxemburg

4, rue Thomas Edison

L-1445 Strassen

Fondsmanager  

DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A.

14, rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

Anlageberater und  Vertriebsstelle 

HANSAINVEST Hanseatische  

Investment-Gesellschaft mbH

Kapstadtring 8

D-22297 Hamburg

Abschlussprüfer des Fonds

KPMG Luxembourg

Société Coopérative 

39, Avenue John F. Kenney

L-1855 Luxemburg

Abschlussprüfer der  
Verwaltungsgesellschaft

KPMG AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Fuhlentwiete 5

D-20355 Hamburg

Verwaltung, Vertrieb und Beratung 
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HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der

SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57 - 62 96

Fax (040) 3 00 57 - 60 70

service@hansainvest.de

www.hansainvest.de


